
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Philip Kucher, 

Genossinnen und Genossen 

betreffend Entgeltbonus für Pflegeberufe beitrags- und steuerfrei auszahlen 

eingebracht im Zuge der Debatte zu Bericht des Budgetausschusses über die Regierungsvorlage 
(1669 d.B.): Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2023 
(Bundesfinanzgesetz 2023 - BFG 2023) samt Anlagen (1787 d.B.) UG 21 

Die Regierung hat am 12. Mai des heurigen Jahres die angeblich „größte Pflegereform der 
vergangenen Jahrzehnte" verkündet und hat 20 Maßnahmen angekündigt, die noch heuer 
umgesetzt werden sollten. 

Wie so oft blieb es bei vielen dieser Maßnahmen bei der Ankündigung. 

Insbesondere eine Maßnahme, die eigentlich für die Aufwertung und Anerkennung der 
Pflegeberufe gedacht war, ist bis heute nicht umgesetzt. Es handelt sich dabei um den 
Entgelterhöhungszuschuss, der den Angehörigen der Pflegeberufe mehr Einkommen sichern 
sollte. Nicht nur, dass dieser auf zwei Jahre befristet ist und niemand weiß, wie es nach 
diesen zwei Jahren weitergehen soll, ist der Zuschuss für 2022 noch gar nicht zur 
Auszahlung gekommen. 

Bei der Präsentation der Pflegereform Mitte Mai stellte Gesundheitsminister Johannes Rauch 
(Grüne) einen durchschnittlichen Bonus in Höhe eines Monatsgehaltes in Aussicht. Es solle 
sich um einen "spürbareren Nettoeffekt" handeln, sagte er damals. 

Jetzt soll diese Gehaltserhöhung als Einmalzahlung von 2.000 Euro brutto (inklusive 
Arbeitgeberanteil) im Dezember zur Auszahlung gelangen, allerdings voll versteuert und 
beitragspflichtig . Damit bleibt den Betroffen maximal 60 Prozent davon, also 1.200 Euro. 

Es gäbe aber die Möglichkeit, diesen Bonus zu 100 Prozent den Betroffenen zukommen zu 
lassen. Dazu müsste die Regierung nur ihr eigens für den Zweck der Teuerungsabgeltung 
beschlossenes Gesetz anwenden, wonach Arbeitsgeber ihren Mitarbeiter*innen einen Bonus 
bis zur Höhe von 3.000 Euro steuer- und beitragsfrei auszahlen können. Warum geschieht 
das gerade bei dem in den letzten drei Jahren so stark belasteten Pflegepersonal nicht? 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachfolgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz und der Bundesminister für Finanzen werden aufgefordert, den 
Entgelterhöhungszuschuss für das Pflegepersonal für das Jahr 2022 - so wie es für den 
Teuerungsbonus vorgesehen ist, steuer- und beitragsfrei zur Auszahlung zu bringen." 
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